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Art. 4 

2 
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Die Gebühren werden nach den in dieser Verordnung festgelegten 
Bemessungskriterien festgesetzt. 

Dabei richtet sich die Gebühr grundsätzlich nach den folgenden 
Gesichtspunkten: 
- nach dem Legalitätsprinzip
- nach dem Äquivalenzprinzip
- nach dem Kostendeckungsprinzip
- nach der objektiven Bedeutung des Geschäfts,
- nach Nutzen und Interesse der gebührenpflichtigen Person an der Leistung.

Das Kostendeckungsprinzip gilt nicht bei Benützungsgebühren für den 
öffentlichen Grund und bei Konzessionsgebühren. 

Art. 5 

Mit Ausnahme der Gebühren, welche durch übergeordnetes Recht 
vorgeschrieben sind, legt der Gemeinderat die einzelnen Gebührenansätze 
basierend auf den in dieser Verordnung festgesetzten Bemessungsgrundlagen 

� 

Bemessungs­
grundlage 

im Gebührentarif fest und passt sie an, wenn die Umstände es verlangen. Gebührentarif 
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Der Gemeinderat legt im Gebührentarif den Verrechnungsansatz für den 
Personaleinsatz fest. 

Der Gebührentarif und dessen Anpassung werden publiziert. 

Art. 6 

In den Gebührenansätzen ist eine allfällige Mehrwertsteuer nicht inbegriffen. 

Art. 7 

Mehrwertsteuer 

Die Gebühren werden im einzelnen Fall von der in der Sache zuständigen Behörde Zuständigkeit zur 
oder Verwaltungsstelle festgesetzt. 

GebührenfeSt-
setzung 

Art. 8 

Verursacht die zu erbringende Leistung der Gemeinde im Einzelnen einen 
aussergewöhnlichen Aufwand, können die Gebühren über die im Gebührentarif Aussergewöhn­
festgesetzten Beträge hinaus angemessen erhöht werden. Der Entscheid darüber ist licher Aufwand 
zu begründen. 
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